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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Anzahl der Organentnahmen in den letzten zehn Jahren in Baden-
Württemberg entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach den unterschiedlichen Spen-
denarten und jeweils im Vergleich zu Gesamtdeutschland);

2. wie die im Gesetzentwurf der Landesregierung (Gesetz zur Änderung des Lan-
deskrankenhausgesetzes Baden-Württemberg) genannten 120 Entnahmekran-
kenhäuser zu diesem Status gekommen sind und welche Kriterien die zuständi-
ge Landesbehörde hierfür herangezogen hat (vor allem in Bezug auf die bei der
Deutschen Stiftung Organtransplantation [DSO] gemeldeten 106 Häuser der
Kategorie C [ohne Neurochirurgie] in Baden-Württemberg); 

3. in tabellarischer Form in Bezug auf die unter Nummer 2 genannten Entnahme-
krankenhäuser

    a)  welche Krankenhäuser in Baden-Württemberg Entnahmekrankenhäuser sind;

    b)  welche Anzahl von Intensivbetten es in diesen Häusern jeweils gibt;

    c)  wie viele Organentnahmen in den letzten zehn Jahren in diesen Häusern je-
weils durchgeführt wurden;

    d)  wie hoch in diesen Kliniken ggf. der jeweilige konkrete Stellenanteil ist, mit
dem die Transplantationsbeauftragten, auch ohne landesspezifische Rege-
lung, bereits von ihren übrigen Aufgaben freigestellt sind;

4. wie zukünftig sichergestellt werden soll, dass die Entnahmekrankenhäuser ihre
Transplantationsbeauftragten im „erforderlichen Umfang“ für ihre Tätigkeit
und ihre Fortbildung freistellen, wie im Gesetzentwurf zum Landeskranken -
hausgesetz in Baden-Württemberg formuliert ist;

Antrag

der Abg. Rainer Hinderer u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Soziales und Integration

„Freistellung lohnt sich“ – 

Transplantationsbeauftragte in Baden-Württemberg
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5. welche Position sie in Bezug auf die in einigen Bundesländern diskutierte bzw.
(z. B. in Bayern) bereits eingeführte gesetzlich festgelegte Quote hat, nach der
die Freistellung von Transplantationsbeauftragten nach einem Schlüssel an-
hand der Intensivbettenzahl verpflichtend geregelt wird;

6. wie die Höhe einer unter Nummer 5 genannten zahlenmäßigen Festlegung des
Freistellungsumfangs ihrer Meinung nach sinnvoll ermittelt werden sollte;

7. welche Nachteile im Hinblick auf die Freistellung zu erwarten sind, wenn diese
nicht konkret gesetzlich geregelt wird.

25. 05. 2018

Hinderer, Kenner, Rivoir, Rolland, Wölfle SPD

B e g r ü n d u n g

Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist nach Angaben der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation (DSO) in den letzten Jahren zurückgegangen und Ba-
den-Württemberg schneidet diesbezüglich im Bundesvergleich seit Jahren schlecht
ab. Die aktuell geplante Änderung des Landeskrankenhausgesetzes in Baden-
Württemberg zielt auf eine grundlegende Verbesserung der Organspendensitua -
tion in Baden-Württemberg ab, unter anderem durch eine Stärkung der Rolle der
Transplantationsbeauftragten in den Krankenhäusern. Aufgrund des zum 1. Au-
gust 2012 eingefügten § 9 b Absatz 3 in das Transplantationsgesetz sollen nun im
Landesrecht die erforderliche Qualifikation und organisatorische Stellung von
Transplantationsbeauftragten sowie deren Freistellung von ihren sonstigen Tätig-
keiten im Entnahmekrankenhaus umgesetzt werden. Die vorliegende Anfrage soll
klären, ob die geplanten Änderungen des Landeskrankenhausgesetzes im vorge-
schlagenen Umfang ausreichend sind und wo ggf. Konkretisierungen notwendig
sind. 

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 Nr. 54-0141.5/16/4161 nimmt das Ministerium
für Soziales und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sich die Anzahl der Organentnahmen in den letzten zehn Jahren in Baden-
Württemberg entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach den unterschiedlichen Spen-
denarten und jeweils im Vergleich zu Gesamtdeutschland);

Die postmortalen Organspenden haben sich in den letzten zehn Jahren in Baden-
Württemberg überwiegend analog zum bundesweiten Durchschnitt entwickelt.
Insgesamt sind die Organspenden seit einem Einbruch nach dem Transplantations -
skandal in 2012 auf niedrigem Niveau weiterhin rückläufig. Aufgeschlüsselt nach
Organen sind keine Auffälligkeiten zu beobachten.

*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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Die Zahlen im Einzelnen, aufgeschlüsselt nach gespendeten Organen und Kran-
kenhausklassifikationen, „Postmortale Organspende in Baden-Württemberg“ so-
wie „Postmortale Organspende in Deutschland“ sind unter Ziffer 3 c aufgeführt.

2. wie die im Gesetzentwurf der Landesregierung (Gesetz zur Änderung des Lan-
deskrankenhausgesetzes Baden-Württemberg) genannten 120 Entnahmekran-
kenhäuser zu diesem Status gekommen sind und welche Kriterien die zuständi-
ge Landesbehörde hierfür herangezogen hat (vor allem in Bezug auf die bei
der Deutschen Stiftung Organtransplantation [DSO] gemeldeten 106 Häuser
der Kategorie C [ohne Neurochirurgie] in Baden-Württemberg);

Entnahmekrankenhäuser sind gemäß § 9 a Transplantationsgesetz zu benennen.
Voraussetzung für die Durchführung einer Organspende ist, dass nach dem Tod
des Organspenders – dem festgestellten irreversiblen Hirnfunktionsausfall – At-
mung und Kreislauf aufrechterhalten werden, um die Durchblutung der Spender -
organe bis zur Explantation sicherzustellen. Dies ist nur auf einer Intensivstation
möglich. Daher zählen grundsätzlich alle Akutkrankenhäuser mit Intensivpflege-
betten zu den Entnahmekrankenhäusern.

Wenn allerdings nach Art und Umfang des Patientenaufkommens keine Organ -
spenden zu erwarten sind, kann das Krankenhaus gemäß § 30 b Absatz 1 LKHG
auf Antrag vom Ministerium für Soziales und Integration von der Verpflichtung
freigestellt werden. 

Die aktuelle Zahl von Entnahmekrankenhäusern ist durch Klinikschließungen
oder Freistellungen gemäß § 30 b Absatz 1 LKHG zurückgegangen. Mit Stand
 Juni 2018 gibt es in Baden-Württemberg insgesamt 109 Entnahmekrankenhäuser,
davon 95 der Kategorie C.

3. in tabellarischer Form in Bezug auf die unter Nummer 2 genannten Entnahme-
krankenhäuser

    a)  welche Krankenhäuser in Baden-Württemberg Entnahmekrankenhäuser sind;
    b)  welche Anzahl von Intensivbetten es in diesen Häusern jeweils gibt;
    c)  wie viele Organentnahmen in den letzten zehn Jahren in diesen Häusern je-

weils durchgeführt wurden;
    d)  wie hoch in diesen Kliniken ggf. der jeweilige konkrete Stellenanteil ist, mit

dem die Transplantationsbeauftragten, auch ohne landesspezifische Rege-
lung, bereits von ihren übrigen Aufgaben freigestellt sind;

Daten, die die Krankenhäuser nach § 8 Abs. 1 LKHG an das Statistische Landes-
amt (StaLa) melden und auf denen die Krankenhausstatistik des Landes beruht,
unterliegen nach § 8 Abs. 3 LKHG der Geheimhaltungspflicht und dürfen aus -
schließlich zum Zwecke der Krankenhausplanung verwendet werden.

Daher beantworten wir die Fragen wie folgt:

Zu a)

Baden-Württemberg hat derzeit 109 Entnahmekrankenhäuser, davon 5 A-Klini-
ken (Universitätskliniken), 9 B-Kliniken (mit Neurochirurgie) und 95 C-Kliniken
(ohne Neurochirurgie). Unter nachfolgendem Link sind die Entnahmekranken-
häuser getrennt nach Bundesländern auf den Seiten der DSO abrufbar:

https://www.dso.de/servicecenter/krankenhaeuser/entnahmekrankenhaeuser-
nach-9a-des-transplantationsgesetzes.html.

Zu b)

Die Gesamtzahl der Intensivtherapiebetten in den baden-württembergischen Kran -
kenhäusern betrug mit Stand 2016 insgesamt 3.246 Betten.
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Zu c)
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Zu d)

Hierüber liegen dem Ministerium für Soziales und Integration keine Informatio-
nen vor.

4. wie zukünftig sichergestellt werden soll, dass die Entnahmekrankenhäuser ihre
Transplantationsbeauftragten im „erforderlichen Umfang“ für ihre Tätigkeit
und ihre Fortbildung freistellen, wie im Gesetzentwurf zum Landeskranken -
hausgesetz in Baden-Württemberg formuliert ist;

Die Aufwandserstattung, die die Entnahmekrankenhäuser für die Bestellung von
Transplantationsbeauftragten (TxB) von den Krankenkassen erhalten, wird auf
Bundesebene zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen verhandelt. Bisher war in Baden-Württemberg
nicht festgelegt, wofür die Aufwandserstattung in den Entnahmekrankenhäusern
verwendet werden durfte. 

Von zahlreichen TxB wurde beanstandet, dass die Aufwandserstattung zu unter-
schiedlichen Anteilen in das Gesamtbudget des Krankenhauses einging. Deshalb
soll in Baden-Württemberg die Aufwandserstattung künftig ausschließlich für die
Tätigkeit und die Fortbildung der TxB verwendet werden können. Damit stehen
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den TxB erheblich größere Ressourcen als bisher zur Verfügung. Es ist davon
auszugehen, dass dies entsprechend positive Auswirkungen auf die Freistellung
der TxB haben wird.

5. welche Position sie in Bezug auf die in einigen Bundesländern diskutierte bzw.
(z. B. in Bayern) bereits eingeführte gesetzlich festgelegte Quote hat, nach der
die Freistellung von Transplantationsbeauftragten nach einem Schlüssel an-
hand der Intensivbettenzahl verpflichtend geregelt wird;

6. wie die Höhe einer unter Nummer 5 genannten zahlenmäßigen Festlegung des
Freistellungsumfangs ihrer Meinung nach sinnvoll ermittelt werden sollte;

7. welche Nachteile im Hinblick auf die Freistellung zu erwarten sind, wenn diese
nicht konkret gesetzlich geregelt wird.

Baden-Württemberg hält die Freistellung im erforderlichen Umfang innerhalb der
geltenden bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen (Vereinbarung der Aufwands -
erstattung durch die Spitzenverbände) für eine sinnvolle Lösung, die von der
Selbstverwaltung verantwortungsvoll umzusetzen ist. 

Da die Aufwandserstattung in den Entnahmekrankenhäusern zukünftig nur für die
Tätigkeit und die Fortbildung der TxB verwendet werden darf, ist davon auszuge-
hen, dass die TxB ihren Aufgaben im erforderlichen Umfang nachkommen kön-
nen. Wenn künftig, wie in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung an-
gekündigt, die Aufwandserstattung erhöht werden sollte, käme dies unmittelbar
den TxB zugute.

Die Landesregierung wird auch in diesem Zusammenhang die weitere Entwick-
lung der postmortalen Organspenden in Baden-Württemberg sorgfältig beobach-
ten. Sofern sich bei den Organspenden keine Steigerung abzeichnen sollte, wer-
den ggf. auch weitere Maßnahmen zur Stärkung der Transplantationsbeauftragten
zu prüfen sein.

Lucha

Minister für Soziales
und Integration
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